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PJ 2021 prioritär lt. DF

1 Bürgerpark Reform

3. BA

6.3.2. LH MD: 

Amt 61

450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 150.000,00 300.000,00 2022 2023 Der Bürgerpark soll wohngebietsnahe Freiraumnutzungen ermöglichen. Mit einem Nebeneinander von 

öffentlichen Freiraumnutzungen und der prägenden kleingärtnerischen Nutzung soll ein vielfältiger 

Freiraum für unterschiedliche Nutzergruppen auf einer Gesamtfläche von ca. 45,2 ha entstehen. In dem 

Bürgerpark sollen folgende Leitstrukturen das Grundgerüst bilden: eine Parkachse, die Gartenfugen, die 

Gartenbänder und die Naturorte.

Zwischensumme Reform 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 150.000,00 300.000,00
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